
 

 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 18.11.2019 

 Vorlage Nr. 19/0437 

Federf. Stadtamt: Amt für kommunale Finanzen 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Stadtkämmerer Bunte Vorberatung/Empfehlung 09.12.2019  

Rat Bürgermeister Roland Entscheidung 12.12.2019  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Beratung der Haushaltssatzung 2020 einschließlich Anlagen 

 
Begründung: 

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und durch den Bürgermeister bestätigte Entwurf der 

Haushaltssatzung 2020 wurde in die Ratssitzung am 10.10.2019 eingebracht. 

Der Entwurf beinhaltet neben der Haushaltssatzung den Haushaltsplan inkl. Ergebnisplan, 

Finanzplan, den produktorientierten Teilplänen sowie die Fortschreibung des Haushaltssa-

nierungsplans. Er beinhaltet ferner die nach der Kommunalhaushaltsverordnung vorgese-

henen Anlagen. 

Wie in jedem Jahr kommt es nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs zu Änderungen 

der geplanten Haushaltsansätze, die dem Rat in Form eines Änderungsverzeichnisses zur 

Beschlussfassung vorgelegt werden. Dieses befindet sich aktuell noch in der Bearbeitung 

und wird kurzfristig nachgereicht. 

Gemäß § 80 GO NRW lag der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 einschließlich Anlagen in 

der Zeit ab dem 14.10.2019 im Amt für kommunale Finanzen sowie im Internet öffentlich 

aus. Der Vestischen Gruppe der Industrie- und Handelskammer ist durch Übersendung der 

Haushaltsunterlagen 2020 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Stellungnah-

men sind bisher nicht eingegangen; evtl. noch eingehende Stellungnahmen werden eben-

falls nachgereicht. 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist vom Rat gem. § 80 Abs. 4 GO NRW 

in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Der Haushalt wird unverzüglich nach 

der Beschlussfassung des Rates der Bezirksregierung Münster zur Genehmigung vorgelegt. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine X 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Gemäß § 80 Abs. 4 GO NRW wird die Haushaltssatzung der Stadt Gladbeck für das Haushaltsjahr 2020 

einschließlich Haushaltssanierungsplan unter Berücksichtigung der sich aus den Beratungen ergeben-

den Änderungen beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

 (Ulrich Roland) 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


